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IN BEFUND

l,l und Zwech

Der unterfertigte Sachverständige wurde von Herrn Dr. Peter WÖRGötffn, 60ZO

lnnsbruck, Höhenstraße 60Q, persönlich beauftragt, aufgrund der baubehördlich

bewilligten Pläne sowie der in Re6htskraft erwachsenen Baubescheide ein

Sachverständigengutachten zur Berechnung der Nutzwerte und Mindestanteile der

Wohnungseigentumsobjekte - jeweils samt Zubehör - auf der Liegenschaft in EZ 2800

GB 81111 HÖTflNG zurn Zwecke der Begründung von Wohnungseigentum nach den

Bestimmungen des wEG 19?5, dds 3. WAG (BGBI. Nr, 1.993/800), des WEG 2002 (BGBI.

2oo7/71) idF WRN 2006 (BGBI. 20061L24) und des BTVG (BGBI. 1997/7) zu erstellen.

t.t rmd der Pnrlllzletung

tBcBl.2006/124) und BTVG (BGBI. L99717);

beschreibung von Archhekt Dl Siegfried HYBNER, 6130 Schwaz, Dr, Körnerstraße 5b;

08.06.2017, Zl. Maglbk/93 azllW -Bv -BAl3 12;

Allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Tirol und

Vorarlberg nach dem WEG 2002 ldF WRN 2006;

und des unterzeichneten SV persönlich,

TR lns, Or, Wern€r HÜTTCR . Gerichhrcchvortändlger t 6920 lnn:bruch ' Jahnrtroge 29/ll * w.huatter€tirol,coft
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Anlösslich dieses Lakolougenscheins v/ar der Baubeginn bereits erfalgt! Das Eauareal

ist durch Bouzaun obgesichert!

1.3 Erhlö der f

Der unter-fertigte SV erklärt sich fremd zu den Parteien und gibt in Erinnerung an seinen

abgelegten Sachverständigeneid nachstehendes, nach bestern Wissen und Gewissen

ausgearbeitetes Parifizierungsgutachten ab.

Der Auftragnehmer haftet nicht für unrichtige bzw. unvollständige Angaben im Grund-

buch und verweist in diesem Zusammenhang auf das Publizitätsprinzip des öffentlichen

Grundbuchs.

Vom unterzeichneten SV kann ohne Beiziehung eines SV aus dem Vernressungswesen

keine Stellungnahme bezüglich der Grundgrenzen bzw, der Grenzabstände abgegeben

werden, da noch nicht alle Grundstücke in den rechtsverbindlichen Grenzlcataster

einverleibt sind.

Es wurden keine Bodenuntersuchungen vorgenomrnen, des Weiteren werden keine

Funktionsprüfu ngen haustechnischer oder sonstiger Anlagen du rchgeführt,

Mündliche Angaben vom Auftraggeber der gegenständlichen Liegenschaft werden ins GA

aufgenommen und deren Richtigkeit unterstellt, sofern diese nicht vom unter-zeichneten

SV überprüfbar sind. Beurteik werden können nur Gegebenheiten, wie sie sich am

Stichtag darstellen. Auf nicht rechtskräftige Unterlagen wie Bebauungspläne etc' wird

nicht eingegangen - Stichtagprinzip I
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1,4 Qrundbucht$ünd

Grundbuchr

Einlagezahh

Grundstück:

Bezirksgericht:

Adresse:

!r

i \ii.".tt
'.' €t-r't#F1844kl

81. 1.11 HÖTTING

EZ 2800

GP 1644/23 mit insgesamt 82&00 m2

INNSBRUCK

6020 lnnsbruck, Storchenstraße L3
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lrgeplän M 11 500, thlrM$rz.o Otand Tlrol

1.5 dsr

Die gegenständliche Liegenschaft im Gesamtausmaß von 828,00 m2 mit der Grundstücks-

adresse ,601& Innsbrlrck. Sto " befindet sich am westlichen Ortsrand von

lnnshrrrck im Sladttpil Hätting - östlich der Fhrghafenareals - in ehener, glrter ll/crhn- ttnrJ

Aussichtslage.

Die betreffende Liegenschaft ist über die asphaltierte Storchenstrdl3e mit Fahrzeugen allor Art

erreichbar.

TR lng. Dr. Wer'ner HÜTIEC " Gerich8:achverstündiser t 602ö lnnrbruch i lchnltrofte 19/{l * w,hue*€retirol.conr
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ln unmittelbarer Nähe befinden sich weitere Wohn- und Geschäftshäuser sowie der

Flughafen,

Für die Abstellung von Pl(W sind 5 überdachte Carports sowie ein Besucherparkplatz geteilt

durch die Fahrgasse vorhanden.

1.6 der Bqulichheiten

Die Wohnbebauun6 besteht aus einem Baukörper:

lm EG des Gebäudes befinden sich die zwei Wohneinheiten TOp l und Top 2 sowie -
geländebedinBt niveaurnäßig ca. 1,50 m tiefer - 5 Kellerabteile und ein Raum für Haustechnik,

sowie 5 überdachte Carports und ein überdachter Besucherparkplatz geteilt durch die

Fahrgasse vorhanden.

lm OG1 des Gebäudes befinden sich die drei Wohneinheiten Tor 3, Top 4 und Top 5'

Das OG2 des Gebäudes ist als Maisonette fÜr die Wohneinheiten TOP 4 und TOp 5

ausgebildet,

Die Erschließung der Wohnungseigentumsobjekte ToP I bis Tor 5 erfolgt über die nördlich

gelegenen Eingänge sowie über die beiden Laubengänge im EG und OG1'

Die Erschließung der Wohnungseigentumsobjekte Top 6 bis Top 10 erfolgt über die

Zufahrt von der Storchenstraße aus,

Die Ausführung der gegenständlichen Baukörper erfolgle in Massivbaulnreise.

lJ n bewertet.,u.Fd a ls Allogme i Ef!öchen ve rbleiben :

)

TR lrrg, Dr. Werner HLiTTER . Gericl.tl'ochverrtändiger { gozo lnnsbruch'Johnstroße 29lll } w'huetter(atilol'com
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1,7 Asrtsttung snd lnfrortruhtur

Die selbständigen Wohnungseigentumsobjekte Top 1 bis TOp 5 sind mit Bädern und

Toiletten sowie Küchen räumlich keiten ausgestattet.

Die Mindestanteile Top L bis Top 3 weisen eine oberirdische Höhenentwicklung von einem

Stockwerk auf.

Die Mindestanteile Top 4 und Top 5 weisen eine oberirdische Höhenentwicklung von zwei

Stockwerken auf,

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an die städtische Wasserleitung, die

Schmutzwässer werden über die städtische Kanalisation entsorgt.

Die anfallenden Niederschlagswässer (Dachwässeri Vorplatzwässer, Drainagewässer)

werden auf eigenem Grundstück - schadlos für Dritte - versickert.

Die Mindestanteile Top 1 bis Top 5 werden mit einer gasbefeuerten Zentralheizungs-

anlage mit Wasser als Wärrneträger {Fußbodenheizung) beheizt,

Die Stromversorgung erfolgt durch die IKB - lnnsbrucker Kommunalbetrlebe, die Abfall-

beseitigung durch die städtische Müllabfuhr.

Der Hauptwasserhahn sowie der Hauptelektroverteiler mit Sicherungskasten befinden

sich im Technikraum (Allgemeinfläche) im EG,

1.8 AnrcrhlderWohnungreigentumrobiehte

Aufgrund der bewilligten und in Rechtskraft erwachsenen Einreichpläne sind auf der

Liegenschaft mit der Adressenbezeichnung ,,€020 lnq.sbruq!,-_Storgberytr " als

Wohnu ngse igentumsobjekte

10 selbstständige Woh n ungseigentumsobjekte

{5 Wohneinheiten sowie 5 KFZ-Abstellplätze im rreien)

vorhanden.
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1.9 Gegllederte der Nutzllächen

Die Grundlage dafür bitden die von Architekt Dl Siegfried HYBNER, 6130 Schwaz,

Dr. Körnerstraße 5b, erstellten Einreichpläne mit zugehöriger Nutzflächenermittlung, in

denen die Flächen der Wohnungseigentumsobjekte und deren Räumlichkeiten, die im

Gutachten Jeweils gegliedert aufscheinen, sowie die Zubehörflächen eingetragen sind,

und die behördlich genehmigten Baubescheide der Bürgermeisterin der Stadtgernelnde

tnnsbruck v. 04.06.2016, z{. Maglbk/9342lBW-BV-B AlI, v.16.11.2016, Zl. Maglbk /9342/

BW-BV-BA/2, u nd v. 08,06, 20 17, Zl' Maglbk/93 a2/ BW -BV -B A/ 3 / 2;

]

TR lng, Dr, Werner HüTrER . Qeilchtsrochve.5töndiger * 6020 lnnsbruch'Jchnrttqße 29lll r w.huelt6(atlrol.com
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6o2o lnnrbruch, Stolchenttrc0e 13

EG 1 Wohnung 78,89

EG Diele LO,64

Abstellraum 'L,78

Bad 4,97

Toilette L,82

Zimmer 12,45

Zirnmer L2,90

Woh ne n/Essen/Kochen 34,33

Te rrasse 10,56

Zubehör
EG Keller 4,49

E6 Garten 143,00

GESCHOß TOP EINHEIT: RAUMßU^EHÖR FLÄCHEmz lrtÄcutm'

I

1

i

i

I

I

I

)
)

EG 2 Wohnung i 69,63
Abstellraum L,72

Bad 4,99
Toilette 1,59

Zirnmer 11,96

Zirnmer 17,61-

Wo h n en/EssenlKochen 3L,76

Te rrasse 10,90

Zuhehör
E6 Keller

Garten EG

4,33
E6 48,70

Halbes OG Garten halbes OG 63,20

)

1.OG/EC 3 59,63
7.OG Diele 7,L2

Bad 5,08
Toilette L,88

Zimmer 7?.,87

Wohn en/Essen/Kochen 32,68
Terrasse 10,51

EG

Zubehör
Keller 4,29

TR irrq, Dr. Werncr XÜf;n I Sericht5JcrchveritönCiqet ' 6020 lnnrbruch ' lohnrtroBe 29/tl r w,huetlerQtirol.corn
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GESCHOß TOP EINHEIT: FLÄCHE M, FLACHE m,

93,954

)

Etfi 7 d;,tnfihstlllrrln$ im Frefen mlt
einfachem Flugdach

12,54

AAP 2 12,50

)

EG/L106/2.06 Wohnung
1.OG Diele 15,18

Abstellraum 2,45

Bad 5,!2

Toilette L,78

Zirnmer L2,+7

Zimmer 13,85

Treppe ins 2.OG

2.O6 Woh nen/Essen/l(o chen 43,LL

Te rrasse s0,65

Zubehör

E6 Keller 6,49

EG Garten 83,s0

EGh.AGlz,AG 5 Wohnung 67,74

7.AG Diele 10,90

Abste llrau m 2,48

Bad 4,92

Toi{ette L,75

Zimmer L6,44

Treppe ins 2.OG

2.OG Wohnen/Fssen/Koch en

Terrasse

31,,29

14,86

Zubehör
EG Keller 3,94

EG 6 Autoabstellplotz im Freien mlt
einfachem Flugdaeh

12,54

EG AAP 1 12,5O

E6

TR lng, Fr, werner llüTTER . üerichtl:ochuentündiger' ' 6020 lnn5bruch ' idhnttroßc 29lll ' w.hilett€l@thol GoIn
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6ESCHOß TOP EINHEIT: RAUMßUBEHöR FLACHE MZ FLACHE

m2

E6 I Autaabstellplstz lm Freien mlt
elntaehem Flugdoch

t7,,50

EG AAP 3 !7,50

gG I A;atoabstellplatz Im Freldn mfit

etnfaehdm Plugdach

12,sa

EG AAP 4 72,50

EC t0 Autoahstellplat lm Freteh mtt
elnfachem'Flu$aeh

72,54

EG AAP 5 12,5Q

TR lns, Dr, Werner HÜTTER r Gorlchtsrochvor4öndlg€r . 6020 lnnrbruch r lohnrtsoße 29/ll t u.huetter@tirol.corn
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A CUTACHTEN

2.1 Allgemelnel

Bei der gegenständlichen Liegenschaft werden folgende Umstände bei der Festsetzung

der Nutzwerte pro Quadratmeter bzw, der Bemessung der Zuschläge und Abstriche

berücksichtigt,

Der Zweck dieses Gutachtens ist die Ermittlung der Nutzwerte der einzelnen Wohnungs-

eigentumsobjekte zum Zwecl<e der Begründung von Wohnungseigentum,

Wohnungseigentum ist das dem Miteigentümer einer Liegenschaft oder einer

Eigentümerpartnerschaft eingeräumte dingliche Recht, ein Wohnungseigentumsobjekt

ausschließlich zu nutzen und allein darüber zu verfügen, Dieses liegt vor, wenn eine

genützung ohne lnanspruchnahme eines anderen Wohnungseigentumsobjektes rnöglich

und eine bauliche Abtrennung gegenüber anderen Objekten vorliegt.

Mit derartigen selbständigen Einheiten können auch andere Teile der Liegenschaft als

Zubehör im Wohnungseigentum stehen.

lm gegenständtichen Fall besteht das Zubehör aus Kellerräumlichkeiten, Veranda und

Stauraum.

Vorläufiges Wohnungseigentum ist das nach den Regelungen im 10. Abschnitt des WEG

2002 (BGBI. ZOOZ|T} idF WRN 2006 {BGBI 2006/L24]rbeschränkte Wohnungseigentum,

das untel den dort umschriebenen Voraussetzungen vom Alleineigentümer einer

Liegenschaft begründet werden kan n.

Wohnungseigentumsobjekte sind Wohnungen, sonstige selbstständige Räumlichkeiten

und Abstellplätze für Kraftfahrzeuge (wohnungseigentumstaugtiche Objekte), an denen

Wohnu ngseigentum begründet wurde,

Eine Wohnung ist eln baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffässung selbst-

ständiger Teil eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe geeignet ist, der

Befriedigung eines individuellen Wohnbedürfnisses von Menschen zu dienen.

Eine sonstige selbständige Räumlichkeit ist ein baulich abgeschlossener, nach der

Verkehrsauffassung selbstständiger Teil eines Gebäudes, dern nach seiner Art und Größe

eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt, wie etwa ein selbstständiger

Geschäftsraum oder eine Garage, Ein Abstellplatz für ein KFZ ist eine - etwa durch

Bodenmarkierung - deutlich abplegrenzte Bodenfläche, die ausschließlich zum Abstellen

eines l(FZ gewidmet und dazu nach ihrer 6röße, Lage und Beschaffenheit geeignet ist.

4

I

:

)

TR lns, Dr, Werner HÜTTER t Cerichtncchverstöndlger . 6020 lnrlJbruch ' lohnttrdlte 29l(l * w,huettcroth ol.corn
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Zubehör-Wohnungseigentum ist das mit dem Wohnungseigentum verbundene Recht,

andere, mit dem Wohnungseigentumsobjekt baulich nicht verbundene Teile der Liegen-

schaft, wie etwa Keller oder Dachbodenräume, Hausgärten oder Lagerplätze,

ausschließlich zu nutzen. Diese rechtliche Bindung setzt voraus, dass das Zubehörobjekt

ohne lnanspruchnahrne anderer Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekte zugänglich

und deutlich abgegrenzt ist,

Allsemeine Teile der Liegenschaft sind solche, die der allgemeinen Benützuna dienen oder

deren Zweckbestimmung einer ausschließlichen Benützung entgegensteht, wie im

deae nstö ndl iche n Foll :

Der Nutzwert einer Einheit ist in einer ganzen Zahl auszudrücken, Er errechnet sich aus

der Nutzfläche der Einheit durch Zu- und Abstriche für werlerhöhende oder wert-

mindernde Unterschiede, die sich nach der allgerneinen Verkehrsauffassung und den

Er{ahrungen des täglichen Lebens, aus der Zweckbestimmung, der Stockwerkslage, der

Lage innerhalb eines Stockwerkes und der über oder unter dem Durchschnitt liegenden

Ausstattung ergeben (5 S nOs. L WEG 1975). Unterschiede von weniger als 3% der

Nutzfläche sind zu vernachlässigen.

Der Mindestanteil, der zum Enruerb des Wohnungseigentums erforderlich ist, entsprlcht

rlem Verhältnis des Ntttztuprles dpr einzelnpn Finheit, s;rmt ihrps allfälligcn Tuhehörs zrrr

5umme der Nutzwerte aller Einheiten (und deren allfälligem Zubehör) und wird in einer

diesbezügliche n Bruchrahl ausgedrückt.

isll
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Bei der Festsetzung der Regelnutzwerte der gegenständlichen Liegenschaft werden

folgende Umstände berücksichtigt:

Da es sich im gegenständlichen Fall nicht um eine gemischt Eenutzte Liegenschaft

handelt, wird der Regelnutzwert von t,Or,lmz bei den vorliegenden Wohnungs-

eigentumsobjekten mit Rücksicht auf ihre La8e, orientierung, Belichtung, Raumeinteilung

und die Art der Beschaffenheit sowie unter Berücksichtigung des Verhältnisses der

angemessenen Mieten für die im 1.OG befindlichen Wohnungseigentumsobjekte des

Gebäudes, nämlich TOP 3, TOP 4 und TOp 5 mit der Grundstücksadresse ,,602A hn,brugk'

Starchenstrgße 17." angesetzt (Nffm'z = 1,001, da aufgrund geländebedingter urnstände

die Aussicht, Orientierung, Belichtung sowie die Beschaffenheit dieser Wohnungs-

eigentumsobjekte der gegenständlichen Nutzung entsprechend errichtet wurden.

Für die im EG des Gebäudes befindlichen Räumlichl<eiten des Top X und des Top 2 wird

aufgrund der Nutzbarkeit sowie der Lage nach der Verkehrsauffassung (Berücksichtigung

des Verhältnisses der angemessenen Mieten und/oder Verkehrswerte) eirr Abschlag von

5% in Ansatz gebracht {NW/m'?= 0,95).

Für die im 2.OG des Gebäudes befindlichen Räumlichkeiten der Wohneinheiten Top 4 und

Top 5 wird aufgrund der Nutzbarkeit sowie der Lage nach der Verkehrsauffassung

(Berücksichtigung des Verhältnisses der angemessenen Mieten und/oder Verl<ehrswerte)

ein Lagezuschlag von 5% in Ansatz gebracht {NWlmz= 1,05)'

Für die im Zwischengeschoß (EG) befindlichen Kellerräume werden 25% vorn Regel-

nutzwert zugrunde gelegt (NWlm2= 0,251.

Zuschläge für Terrassen und Balkone werden ausgehend von der Fläche ermittelt

t25-35% des Nwm2 des wE-objektes), Die Empfehlungen beziehen sich auf Größen bis

ca.lltoder Nutzfläche des betreffenden WE-Objektes bzw. bis ca. 6,00 mt bei kleineren

WE-Objekten. Wesentlich größere oder schlecht nutzbare Flächen sind rnit einem deutlich

reduzierten Zuschlag zu berücksichtigen. Rundungsbestimmungen des s 8 {1) sind zu

berücksichtige n,

Die Flächen der Terrassen für die WE-Obiekte Top X unC ToP 2 im EG haben jeweils eine

angemessene Größe von ca, L5% der Nutzfläche des WE-Objektes (NWmz = 0,25 x 0,95 =

0,238).

Die Fläche der Terrasse für das wE-objekt Top 3 hat ebenfalls eine angemessene Größe

von ca. 15a/u der Nutzfläche des WE-Objektes (NW/mt = 0,25)'

tr

I
i
;

$)

.-. "". ." I

der Nutzwerte mrt.2

TR ing, Dr. wernerHÜTIER'Oerichtrsschuerstöndiger'* 6020 lnnrbruck n idhnetrÖße?9/!l 
*'Jlr'hu!'tteretirÖl'com
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Die Fläche der Terrasse für das WE-Objekt Top 4 wird wegen Übergröße um 50% reduziert

{NlV/m'? =0,25xt,Oix5076 = 0,131).

Die Fläche der Terrasse des WE-Objektes Top 5 im 2.OG hat ebenfalls eine angemessene

Größe von ca. L5% der Nutzfläche des WE-Objektes ltrtW/mz = 0,25 x 1,05 = 0,253).

Für die WE-Objekte Top 5 bis Top 10 (Autoabstellplätze im Freien mit einfachem Flugdach)

werden jeweils 30%vam Regelnutzwert zugrunde gelegt (NWm2= 0,30).

Für die im EG {geländebedingf) zugewiesenen Gartenanteile zu ToP l, ToP Z und Top 4

werden wegen Übergröße und geländebedingter Unebenheiten jeweils 5% vom Regel-

nutzwert zugrunde gelegt (N@mz= 0,05),

üsrnsrcHr )
;l rulüt'arrrlnr

I

WOHNEINHEIT EG ToP 1, ToP 2

WoHNETNHETT (l.OG, 2.OG) ToP 3, ToF 4, ToP 5

ToP 4, Top 5

0,95

1,00

1,05
[ilJM 

t.öö-

AAP rM Fnrrrrv (EG) rurr
EINFACHEM FLUGDACH I 

ton o ari top ro

Zt tcHlAoE I
I
:

I

I

TERRASSE EG ToP 1, ToP 2
I

l-

0,238

TERRASSE ]..OG TOP 3

2.OG

TERRASSE 2.OG

p4

ToP 5

0,1"31

0,263

:

ä"U
ll'iuoisoir

r f-
Keuen {EG) ToP L uls Top 5I 0,Zs

GARTENFLACHE ToR 1, Ton z,-foP 4

r;n:tätt?:"=-s;:ar.=s:ß:4$@*e-%F-*j,*ir4r., 3t\ -* b\,,3*l*&sp'--.-1 ;l..r.t'rr,

Die Nutzwerte wurden nach den Erfahrungen und mit Rücksicht auf die Zweck-

bestimmung der Räumlichkeiten als angemessen bestimmt.

TR lng. Dr. Werner HÜfiER r Gerichtssochverstündlgcr " 60?0 lnnrbruch 'rshnrtrotla 29/ll * w.hqel.ter€tirol,conr
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Die Hausallgemeinteile werden - wie zuvor beschrieben - den Beständen nicht als

Zubehör zug€rechnet und blelben Allgemelnflöchen ohne Begrlindung von Wohnungs-

elgentum.

Aufgrund des Befundes, der gegliederten Aufstellung und Berechnung der Nutzflächen,

der nachstehend begründeten Nutzwerte pro rn2 und der Zuschläge für Balkone und

Terrassen (sofern vorhanden) werden die Nutzwerte und Mindestanteile nachstehend

berechnet,

4

ct

TF lng, Dr. Wemer ttlJrtsn r Gerkhbrochuentändlt€r r 60?0 lfinfiruch 'dhn$rd0e 29/ll 1tr,hugttet€tlrol'corn
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Lage Top Einheit:

Raum/Zubehör

Zuschläge

Nutz-

fläche mt

Faktor Teilnutz-

wert
ungerundet

Teilnutr-

wert
gerundet

Nutz-

wert
6esamt

4,29 0,25

I

ffi
,]

\/

EG 7 Wohnung 0,95 86
EG N utzf läche 78,89 7+,946 75

Zuschlöge
EG Terrasse 10,56 0,238 7,s13 I

Zubehör
EG Keller Top 1- 4,49 o,25 L,r23 1

EG Garten 143,00 0,05 7,150 7

Summe 86

Lage

EG 2 Wohnung 0r95 75
EG N utzfläche 69,63 66,1.49 66

Zuschlüqe
EG Terrasse 10,90 0,238 2,594 3

Zuhehör
EG Keller Top 2 4,33 ö,2s L,083 1.

EG Garten 48,70 0,05 2,435 2

Halbstock Garten 63,20 0,05 3,160 3

Summe 75

7.OG 3 Wahnunq LA0 64
1,OG Nutzfläche 59,53 59,630 60

Zusehlüqe

L.OG Terrasse \0,5r 0,25 2,628 n
J

Zubehör
EG Keller Top 3

Summe

1,073

64

TFI lng. Dr. Werner Hl-]l-fER ' Cefichtrrcrchver3tADdiger' 6o2o lnnlbrurch' lohnrtroße 29lll ',p.huettetGtirol,corn



Seite ll vot'r 2.{J des CLttachtetrs to2t'P94-lt'iNl)ELTA Cmbl-i-18 fI tBuo 6B 8t ltl HÖ1-IlNc

2.3 NUTZWERTBEREC}INUNG

6o2o lnnrbruch, tto?chenttrc0e 13

I

i---*-.-i

I

I
I
Intl

86

€)

J-

Lage Top Einheit:

Raum/Zubehör

Zuschläge

Nutr-

fläche mr

Faktor Teilnutz-

wert
ungerundet

Teilnutz-

wert
gerundet

Nutz-

wert
6esamt

t.oG
2.O6

4 Wohnung trCIo

1,05

770

1,OG Nutzfläche L.OG 50,85 1,00 50,850 51

2,OG Nutzfläche 2.oG 43,11 1,05 45,266 45

Zuschläge

2.OG Terrasse 50,65 0,131 6,635 7

Treppe ins 2,OG 1

Zubehör
EG Keller Top 4 6,49 o,25 L,623 2

EG Garten 83,50 0,05 4,L75 4

Surnme 1-L0

2.AG
2.OG

5 Wo;hnung 7,A0
1,05

36,450

75

1.OG Nutzfläche 1,OG 36,45 1,00 36

2.OG Nutzfläche 2.OG 3L,29 1,05 32,855 33

Zuschlöge

2.OG Terrasse L4,86 0,263 3,908 4

Treppe ins 2,OG 1

EG Keller Top 5 3,94 a,25 0,985 1

Summe 75

E6 6 AutoobstdllPlotz
im Frelen

0,20 4

EG AAP 1. L2,5Q 0,30 3,750 3

E6 7

EG

Autoabstellplotz
lm Frelen

0;20 4

AAP 2 12,50 0,30 3,750 3

TR lnq. Dr, Werner HüTTER, qericht'q(hverstönc{i'er ' 6020 lnnsbrttch r ,dhnJtrdß6 29/ll n w'huettef-dtirol'com
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2.! NUTZWERTBERECHNUNG
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Lage Top Einheit:

Raum/Zubehör

Zuschläge

Nutz-

fläche mr

Faktor Tellnutz-

wert
ungerundet

T€ilnutz-

wert
gerundet

Nutz-

wert
6esamt

EC I Autoabstellplaü
im Freien

4,20 5

EG AAP 3 L7,54 0,30 5,250 5

Der Mindestanteil zur Begründung von Wohnungseigentum ergibt sich daher jeweils wie folgt

T

GESAIUTNUTZVUFRT

431
t86.?.]

[862]

F:
j.,

i

I

i

I

I

I

i

)

Bei Begründungeiner Eigentümerpartnerschaft ist unter Berücksichtigung der Bestimmung des 5 13

Abs. 2 WEG 2002 idF WRN 2006 {BGBI, 2006/124) der Mindestanteil zu halbieren.

E6 I AutoabstellplaE
jm Freien

CI,20 4

EG AAP 4 1"2,50 0,30 3,754 3

Eg t0 Autoübstcllpldfz
tm Freien

4,20' 4

EG AAP 5 12,50 0,30 3,750 3

TR lng, Dr: Werrrer HÜITER ' üsrlchtr5ochverrtAndtgsr ' 6O2o lnnsbruch t ,ohnstraß€ 29lll ' ur.huetter@tirol.com
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2.4 Zutsmmenrtellung der Nutzwerte und Mindertonteile

TOP ETACE RAUMART NUTZWERTE ANTEILE IN -,6

Top I EG Wohneinheit 86143t 19,954

Top 2 EC Wohneinheit 7sl43t 17,401

Top 3 r.oG Wohneinheit 641431 14,849

Trp 1-.*
Top 5

1.oGlz.oG Wohneinheit r10/43r 25,523

1.oG/2.oc Wohneinheit 7s1431 17,401

Top 6 EG Autoabrtellplotz
im Freien

41431 o,928

Top 7 EG Autoobstellplotz
im Freien

41431 o,928

Top s EC Autoobstellplqtz
im Freien

51431 1,160

Top 9 EG Autoobstellplotz
im Freien

41431 o,928

Top 10 EG Autoqbstellplotz
im Freien

41431 o,928

lO Mindertonteile 4inl43! loo,ooo

z-

rüt

f
-JI
?t
-/
J

e
)

TR lng. Dr. Werner H{iTTER ' üerichtfifichue$töndiqer' 60?o innrbrti<h r lohllttroße ?9/ll ' w,huetterctirol'corrr
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